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Ausbildungsplatzhöchstzahlen, Fachhöchstzahlen und Fachkombinationshöchstzahlen für die 

Zulassung zum Vorbereitungsdienst für die Lehrämter zum 1. Februar 2012 
 

Allgemeinverfügung vom 29. November 2011 
 
1. Gemäß § 8 Satz 1 des Thüringer Gesetzes zur Regelung der Zulassung zum Vor-

bereitungsdienst für Lehramtsanwärter (ThürLZuG) vom 2. November 1993 (GVBl. S. 644) 
werden zum Einstellungstermin 1. Februar 2012 die Ausbildungsplatzhöchstzahlen nach 
Maßgabe der Nummer 2, die Fachhöchstzahlen nach Maßgabe der Nummer 3 sowie die 
Fachkombinationshöchstzahlen mit den Bedarfsfächern nach Maßgabe der Nummer 4 
festgesetzt und bekannt gegeben.  

 
2. Ausbildungsplatzhöchstzahlen 
 

Die Ausbildungsplatzhöchstzahl beträgt bei dem Vorbereitungsdienst 
 

 a) für das Lehramt an Grundschulen    60 
 b) für das Lehramt an Regelschulen     25 
 c) für das Lehramt an Gymnasien     45 
 d) für das Lehramt an berufsbildenden Schulen   30 
 e) für das Lehramt für Förderpädagogik    12 

 
 

 
 
 
3. Fachhöchstzahlen 
 

a) Die Fachhöchstzahlen betragen bei dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt  
an Grundschulen im Fach 
 
Englisch   9 
Ethik 12 
Evangelische Religionslehre   6 
Französisch   1 
Katholische Religionslehre   1 
Kunsterziehung   4 
Musik   4 
Schulgarten   7 
Sport   6 
Werken 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) Die Fachhöchstzahlen betragen bei dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt  

an Regelschulen im Fach 
 

Biologie   2 
Chemie   4 
Deutsch   9 
Englisch   7 
Ethik   2 
Evangelische Religionslehre   3 
Französisch   3 
Geographie   2 
Geschichte   5 
Kunsterziehung   5 
Mathematik   3 
Musik   2 
Physik   2 
Sozialkunde   2 
Wirtschaft und Technik   2 

 
 
c) Die Fachhöchstzahlen betragen bei dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt  

an Gymnasien im Fach 
 
Biologie   2 
Chemie   7 
Deutsch  10 
Englisch   5 
Evangelische Religionslehre   1 
Französisch   1 
Geographie   6 
Geschichte   6 
Informatik   1 
Kunsterziehung   6 
Kunsterziehung (Doppelfach)   2 
Latein   1 
Mathematik   1 
Physik   5 
Sozialkunde   9 
Sport  10 
Wirtschaft und Recht   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Die Fachhöchstzahlen betragen bei dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen im Fach 

 
Agrarwirtschaft   1 
Bautechnik   8 
Elektrotechnik   3 
Ernährung und Hauswirtschaft   5 
Gestaltungstechnik   4 
Gesundheit   6 
Holztechnik   3 
Informations- und Kommunikationstechnik   2 
Körperpflege   2 
Metalltechnik  10 
Oberflächentechnik/Farbtechnik und Raumgestaltung   6 
Pflege   5 
Sozialpädagogik   2 
Wirtschaft und Verwaltung   16 
  
Banken/Versicherungen/Büroberufe   1 
Biologie   2 
Biologie/Anatomie/Physiologie   2 
Chemie   8 
Deutsch  10 
Englisch   6 
Ethik   1 
Evangelische Religionslehre   1 
Französisch   2 
Geschichte   1 
Industrie/Handel/Büroberufe   6 
Informatik   6 
Krankheitslehre   3 
Kunsterziehung   2 
Mathematik   8 
Mechatronik   4 
Pädagogik   1 
Physik   2 
Psychologie   4 
Rechnungswesen   1 
Russisch   1 
Sozialkunde   9 
Spanisch   1 
Sport  14 
Steuerlehre   1 
Vermessungstechnik   1 
Wirtschaftslehre   5 

 
 
 
 
 
 
 
 



e) Die Fachhöchstzahlen betragen bei dem Vorbereitungsdienst für das Lehramt  
für Förderpädagogik im Fach 
 
 
Pädagogik bei Beeinträchtigung in der körperlichen und 
motorischen Entwicklung 

3 

Pädagogik bei geistiger Behinderung 5 
Pädagogik bei Beeinträchtigung der Sprache und 
Kommunikation 

3 

Pädagogik bei Beeinträchtigung im Verhalten 4 
Pädagogik bei Lernbeeinträchtigung 8 
Pädagogik bei Sehbeeinträchtigung 1 

 
 
4. Fachkombinationshöchstzahlen 
 
 

a) Die Fachkombinationshöchstzahlen betragen bei dem Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Gymnasien in der Fachkombination 

 
Französisch / Mathematik 1 
Französisch / Deutsch 1 
Latein / Deutsch 1 
Latein / Sport 1 
Katholische Religionslehre / Englisch 1 
Katholische Religionslehre / Geschichte 1 

 
Bedarfsfächer sind Französisch, Latein, Katholische Religionslehre. 

 
 
Für alle Schularten gilt Folgendes: 
In den sonstigen nichtgenannten Fächern ist die Fachhöchstzahl 0.  
Soweit sich nachträglich eine Erweiterung der Ausbildungskapazität in den einzelnen Fächern 
ergibt, werden die Fachhöchstzahlen entsprechend erhöht. 

 
 

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
Erfurt, den 29. November 2011 
 
 
 
Prof. Dr. Roland Merten 
Staatssekretär 


